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Bearbeiter
Mag.  Simone  Plank

Pa rteienverkeh  r:

Montag  - Freitag  von  8:(X)  - 12:00  Uhr  und

Donnerstag  von  13:C10  - 18:00  Uhr

Bü  rqerservice  :

Montag  von  8:00  - 16:(]O  Um,  Dienstag,

tv1ittwoch  und  Freitag  von  8:ü0  - 12:00  Uhr  und

Donnerstag  von  8:00  - 18'00  Uhr

Datum

7. März  2025

Einladungskurrende
Die  Mitglieder  des  Gemeinderates  werden  zu der  am

Mittwoch,  12.03.2025  um  18:00  Uhr

im  Gemeinderatssitzungssaal  der  Marktgemeinde  Vösendorf  stattfindenden

öffentlichen  Sitzung  des  Gemeinderates

eingeladen.

Tagesordnung:

la)  Begrüßung,  Ratifizierung,  Bürgermeisterthemen

1.1.)  Begrüßung

1.2.)  Ratifizierung

Neuwahl  des  Bürgermeisters  bzw.  der  Bürgermeisterin

Ergänzungswahl  geschäftsführender  Gemeinderat

Wahl  des  Vizebürgermeisters  bzw.  der  Vizebürgermeisterin

Hinweis:

Die  in  der  Tagesordnung  enthaltenen  Punkte  waren  bereits  Inhalt  der  Tagesordnung  für  die

Gemeinderatssitzung  am  06.03.2025,  wobei  mangels  Beschlussfähigkeit  über  diese

Tagesordnungspunkte  nicht  beraten  werden  konnte.

Mit  dieser  Einladung  wird  gemäß  § 48  Abs.  2 NO Gemeindeordnung  1973  i.d.g.F.  der  Gemeinderat

zum  zweiten  Male  zur  Beratung  über  dieselben  Gegenstände  berufen.

In  diesem  Falle  genügt  zur  Beschlussfähigkeit  die  Anwesenheit  von  mehr  als  der  Hälfte  der  Mitglieder

des  Gemeinderates.  Sind  bei einer  solchen  Sitzung  jedoch  die  Voraussetzungen  des  § 48  Abs.  1 NÖ

Gemeindeordnung  erfüllt  (d.h.  mindestens  zwei  Drittel  der  GemeinderatsmitgIieder  sind  zur  Zeit  der

durchBt'siJilubbrobbuiig  siiwebeiid),  so  köiineri  aucli  ainJere  VertiandIurigsgegenstände

GemeinderatsbeschIuss  nachträglich  auf  die  Tagesordnung  gesetzt  werden.

Triftige  Gründe  für  ein  Fernbleiben  von  der  Sitzung  sind  unverzüglich  der

Vizebürgermeisterin  (Vorsitzenden)  bekanntzugeben.

Die  Vizebürgermeisterin

Birgit  Petross

Marktgenieiime Vösendorfi  Schlossplatz1i  2331Vösendorf '
Telefon (01) 699 03-Ol Fax (01) 699 03-12 l infö@voesendorf.gv.atl  www.voesendorf.gv.at
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ösendor

Name Tag  der durch UntHschrip  /  ____

gf.  GR Wolfgang  Allmer 07.03.2025 eMail [ffy  [.r-  -
gf. GR Susanna  Byslovsky 07.03.2025 eMail

\/

eAsJlutiÄ

qf. GR Heinz  Peter  Ewinger 07.03.2025 eMail n,»*v'f
gf. GR Michaela  Filipovic ü7.ü3.2025 eMail i.  o
gf. GR Elisabeth  Kiraly,  MSc 07.ü3.2025 eMail ,j 7L

gf.  GR Peter  Meisinger 07.03.2025 eMail q4g4g+
gf.  GR Ing.  Johann  Pipek 07.03.2025 eMail /u  '
gf.  GR Ing.  Peter  Schaunitzer 07.03.2025 eMail 't4u-o+-i
gf.  GR Isabella  Wolfger 07.03.2ü25 eMail i&a
GR Sabine  Brauneder 07.03.2025 eMail ebyJcsdtsA

GR Marion  Burger 07.03.2025 eMail enJ5rh*h,'g4

GR Martin  Chromik 07.03.2025 eMail

0,

enl s&,_ü%
GR Petra  Dunst 07.03.2025 eMail ebs*s4'a'-,
GR Marcus  Eppensteiner 07.03.2025 eMail !=
GR Ing.  Martin  Hörtinger 07.03.2025 eMail -4  2&:t(q;,

GR Peter  Ihbe ü7.03.2ü25 eMail _-t_.,-- .-
GR Markus  Kerschbaum 07.03.2025 eMail - '-'?  '

GR Alexander  Kobinger 07.03.2ü25 eMail

(/  /-

g-J-_cctav'

GR DI Mag.  Peter  Köck 07.03.2025 eMail

a

xi  /  t

GR Martin  Lieb 07.03.2025 eMail d:s,4'.,,_- __
GR Mag.iur.  Kerstin  Liebl ü7.03.2025 eMail BrR"s4#
GR Greta  Morina 07.03.2025 eMail (;fi(40 21,'.1R
GR Ilse  Neugebauer 07.03.2025 eMail I]k.le-Bzt,,
GR Doris  Reinhardt-Bidlo 07.03.2ü25 eMail sl@

A  _,-  . o -
(iK ognes  iviaria  :»cnanai,  bo U1.U5.1U1:) eiviaii //  

GR Gabriele  Scharrer 07.03.2025 eMail 'Q,4-,4.i
GR Manuela  Stocker 07.ü3.2025 eMail r,l,'QtQl, S, -%
GR Christian  Swoboda 07.03.2025 eMail

/'-/)__i -   I
(l's J /'1  -- L-\

GR Maximilian  Tröber 07.03.2025 eMail I[Ai'  l%s  '
GR Andreas  Vanek ü7.03.2025 eMail a '4
GR Johann  Weinknecht 07.03.2ü25 eMail [,';  . al

GR Karin  Wimmer-Kudym 07.03.2025 eMail "  _
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2025/03 

V E R H A N D L U N G S S C H R I F T
über die 

öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

Datum: 12.03.2025 in Vösendorf, Amtshaus 

Beginn: 18:00 Die Einladung erfolgte am 

Ende:  18:51 07.03.2025 durch eMail 

ANWESEND WAREN: 

Bürgermeisterin Birgit Petross, Vizebürgermeisterin Isabella Wolfger,  
gf. GR Wolfgang Allmer, gf. GR Michaela Filipovic, gf. GR Elisabeth Kiraly, MSc,  
gf. GR Ing. Johann Pipek, GR Marcus Eppensteiner, GR Peter Ihbe,  
GR Markus Kerschbaum, GR Martin Lieb, GR Greta Morina, GR Ilse Neugebauer, 
GR Agnes Maria Schandl, BA, GR Manuela Stocker, GR Christian Swoboda,  
GR Maximilian Tröber, GR Johann Weinknecht, GR Karin Wimmer-Kudym,  
Mag. Simone Plank 

ENTSCHULDIGT WAREN: 

gf. GR Susanna Byslovsky, gf. GR Heinz Peter Ewinger, gf. GR Peter Meisinger,  
gf. GR Ing. Peter Schaunitzer, GR Sabine Brauneder, GR Marion Burger,  
GR Martin Chromik, GR Petra Dunst, GR Ing. Martin Hörtinger, GR Alexander Kobinger, 
GR Mag.iur. Kerstin Liebl, GR Doris Reinhardt-Bidlo; GR Gabriele Scharrer,  
GR Andreas Vanek 

NICHT ENTSCHULDIGT ABWESEND WAREN: 

GR DI Mag. Peter Köck 

VORSITZENDE: Birgit Petross 

Die Sitzung war öffentlich  

Die Sitzung war beschlussfähig 
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2025/03 vom 12.03.2025 

T a g e s o r d n u n g :

 1.)  Begrüßung, Ratifizierung, Bürgermeisterthemen 

 1.1.) Begrüßung 

 1.2.) Ratifizierung 

 1.2.1.) Einwendungen 

 1.2.2.) Dringlichkeitsantrag 

 2.)  Neuwahl des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin  

 3.)  Ergänzungswahl geschäftsführender Gemeinderat  

 4.)  Wahl des Vizebürgermeisters bzw. der Vizebürgermeisterin 
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2025/03 vom 12.03.2025 

1. Begrüßung, Ratifizierung, Bürgermeisterthemen

1.1. Begrüßung  

Birgit Petross begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

1.2. Ratifizierung  

Gegen das Protokoll der letzten Sitzung wurden Einwendungen eingebracht. 

1.2.1. Einwendungen  

Antragstellerin: Petross, Birgit 

Sachverhalt: 

Folgende Einwendungen zum Protokoll der Sitzung des Gemeinderates vom 06.03.2025 

sind eingelangt: 

1. Gemeinderätin Kerstin Liebl

Sehr geehrte Frau Mag. Plank, 

liebe Simone,  

mit dem übermittelten Sitzungsprotokoll bin ich nicht einverstanden. Zwar wird die 

Zurücklegung des GR-Mandats  gem § 110 Abs 1 NÖ GemO erst nach einer Woche nicht 

mehr widerrufbar, doch ist das Zurücklegen des Mandats als ausreichender 

Entschuldigungsgrund zu qualifizieren. Ein solcher liegt vor, wenn ein objektiver oder 

subjektiver Umstand gegeben ist, der das Ausüben des Mandats unzumutbar erscheinen 

lässt (Kommentar zur NÖ GemO 1973, 3. Aufl., zu § 110 GemO).  

In der GemO ist ferner nicht festgelegt, dass eine Entschuldigung für die Nichtteilnahme 

schriftlich zu erfolgen hat. Vielmehr sind hierfür keinerlei Formvorschriften normiert, 

sodass mE auch eine konkludente Entschuldigung ausreicht. 

Darüber hinaus genügt die abgegeben Erklärung des Mandatsverzichts. Dieser reicht wird 

mE sofort gültig, kann aber lediglich widerrufen werden. Ab dem rechtzeitigen Widerruf 
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2025/03 vom 12.03.2025 

lebt das Mandat wieder auf. Schon aus diesem Grund wäre gar keine Entschuldigung für 

das Fernbleiben nötig gewesen.  

LG Kerstin 

2. Gemeinderat Heinz Ewinger

Liebe Simone, 

wir bereits am Freitag, den 7. März telefonisch besprochen, möchte ich dich ersuchen das 

Protokoll so weit zu ändern, dass die unentschuldigten Gemeinderäte als entschuldigt 

geführt werden. Nachdem wir am Donnerstag, den 6. März um 14:00 unsere 

Gemeinderatsmandate zurück gelegt haben, sind alle davon ausgegangen, dass wir somit 

auch für die am Abend stattgefundene GR-Sitzung entschuldigt sind.  

Wenn ein GR in dieser oder auch in der letzten Legislaturperiode aus Krankheit, 

beruflichen oder persönlichen Gründen einer Sitzung nicht teilnehmen konnte, haben wir 

uns immer rechtzeitig entschuldigt, da dies nicht nur ein Formalakt sondern auch Respekt 

der gesamten Verwaltung und allen Kollegen zeigt.  

Ich ersuche dich um Info in dieser Angelegenheit. 

Herzlichen Dank u lg, Heinz 

16



Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2025/03 vom 12.03.2025 

3. Gemeinderat Peter Meisinger

Sehr geehrte Frau Mag. Plank, 

ich bitte Sie, das ausgesandte Protokoll dahingehend zu ändern, als dass wir der 

Gemeinderatssitzung nicht unentschuldigt fern geblieben sind. Selbiges bitte ich Sie auch 

für die weiteren Sitzungen zu vermerken. Der Verzicht auf ein Mandat ist sofort nach 

Einlangen in der Amtsdirektion wirksam. Einzig der Rücktritt von dieser Entscheidung im 

Rahmen der sieben Tagesfrist, würde das Mandat wieder in Kraft setzen.  

Bitte um kurze Rückantwort, 

mit besten Grüßen  

Peter Meisinger  

Dem gegenüber steht die kommentierte Rechtsmeinung, dass innerhalb der Frist von 

sieben Tagen des § 110 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung, sofern innerhalb dieser Frist eine 

Sitzung stattfindet, der betroffene Gemeinderat an der Sitzung teilzunehmen oder sich zu 

entschuldigen hat. 

In einem Telefonat mit der zuständigen Juristin der Aufsichtsbehörde am 11.03.2025 gab 

diese an, dass es den betroffenen Gemeinderäten nach ihrem Mandatsverzicht durchaus 

möglich gewesen wäre, an der Sitzung des Gemeinderates am 06.03.2025 teilzunehmen. 

Daraus sei der Schluss zu ziehen, dass sie sich bei Nichtteilnahme entschuldigen hätten 

können. 
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2025/03 vom 12.03.2025 

Es ist nun darüber abzustimmen, ob das Protokoll der Sitzung des Gemeinderates vom 

06.03.2025 gemäß der Einwendungen abgeändert werden soll. 

Antrag: 

Das Protokoll abzuändern. 

Abstimmungsergebnis: 

mehrheitlich bei einer Gegenstimme (Pipek) abgewiesen 

1.2.2. Dringlichkeitsantrag 

Antragsteller: Petross, Birgit 

Sachverhalt: 

Folgender Dringlichkeitsantrag wurde von Birgit Petross eingebracht, konnte jedoch nicht 

behandelt werden, da weniger als zwei Drittel der Mitglieder des Gemeinderates 

anwesend waren. 
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2025/03 vom 12.03.2025 
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2025/03 vom 12.03.2025 
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Politischer Bezirk: MÖDLING 

Land: NIEDERÖSTERREICH 

Lfd. Nr.: GR/2025/03 vom 12.03.2025  
 

 

 
 
 

 

 

 

 
2. Neuwahl des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin  

Antragsteller: Petross, Birgit 

Sachverhalt: 

Zur Bürgermeisterin wurde Birgit Petross gewählt. 

Sh. beiliegende Niederschrift. 

 
3. Ergänzungswahl geschäftsführender Gemeinderat  

Antragsteller: Petross, Birgit 

Sachverhalt: 

Von Seiten „Miteinander Bürgermeister Hannes Koza“ wurde Markus Kerschbaum als 
Mitglied des Gemeindevorstandes vorgeschlagen. 

Sh. beiliegende Niederschrift. 

 
4. Wahl des Vizebürgermeisters bzw. der Vizebürgermeisterin  

Antragsteller: Petross, Birgit 

Sachverhalt: 

Zur Vizebürgermeisterin wurde Isabella Wolfger gewählt. 

Sh. beiliegende Niederschrift. 

 

Die Vorsitzende, Bürgermeisterin Birgit Petross, schließt die Sitzung um 18:51 Uhr. 

 

 

 

 ..........................................................   ............................................................  

 Bürgermeisterin   Schriftführerin 
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Marktgemeinde  Vösendorf

Verwaltungsbezirk  Mödling

GZ  356236

NIEDERSCHRIFT

Neuwahl  des  Bürgermeisters  bzw.  der  Bürgermeisterin

Ergänzungswahl  in den  Gemeindevorstand

Neuwahl  des  Vizebürgermeisters  bzw.  der  Vizebürgermeisterin

Datum:  12.  März  2025

Ort:  2331 Vösendorf.  Schlossplatz  1, Gemeinderatssitzungssaal

Beginn:  18:00  Uhr

Vorsitz:  Vizebürgermeisterin  Birgit  PETROSS

1. Feststellungen

Die  Sitzung  findet  innerhalb  der  für  die Durchführung  -  der  Ergänzungswahl  des  Bürgermeisters

Vizebürgermeisters,  Gemeindevorstandes  gemäß  § 115  NÖ GO  festgesetzten  Frist  statt.

Außer  dem  Vorsitzenden  sind  anwesend:

Sh. Einladungskurrende

Entschuldiqt  sind  abwesend:

Sh. Einladungskurrende

Unentschuldigt  sind  abwesend:

1
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2. Beschlussfähigkeit,  Abbruch  der  Sitzung

Es handelt  sich  um die zweite  Sitzung  gemäß  § 48 Abs.  2 NÖ Gemeindeordnung  1973,  bei welcher  zur

Beschlussfähigkeit  die  Anwesenheit  von  mehr  als der  Hälfte  der  Mitglieder  des  Gemeinderates  genügend  ist.

3. Wahl  des/der  Bürgermeisters/in

Zur  Wahl  des/der  Bürgermeister/in  werden  leere  Stimmzettel  ausgeteilt.  Zum  Ausfüllen  der  Stimmzettel  wird

eine  Wahlzelle  (Nebenraum)  zur  Verfügung  gestellt.  Zur  Abgabe  der  Stimmzettel  wird  eine  Wahlurne  bereit

gestellt.  Die  Wahl  erfolgt  geheim.

Zur  Beurteilung  der  Gültigkeit  der  Stimmzettel  werden  beigezogen:

Das  Mitglied  des  Gemeinderates  Marcus  Eppensteiner  (Koza)

Das  Mitglied  des  Gemeinderates  Agnes  Schandl  (Koza)

Nach  Bewertung  und  Zählung  der  Stimmzettel  gibt  die  Vorsitzende  folgendes  Ergebnis  bekannt:

abgegebene  Stimmen:  18

ungültige  Stimmen:  0

gültige  Stimmen:  18

Von  den  gültigen  Stimmzetteln  lauten:

auf  das  GemeinderatsmitgIied  Birgit  Petross  18 Stimmzettel

Da auf  das  Mitglied  des  Gemeinderates  Birgit  PETROSS  mehr  als die Hälfte  der  gültigen  Stimmen,  nämlich

18,  lauten,  gilt  diese  als  zur  Bürgermeisterin  gewählt  (§ 99 Abs.  2, NÖ GO).

Die  neu  gewählte  Bürgermeisterin  nimmt  die  Wahl  zur  Bürgermeisterin  an.

2
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4. Ergänzungswahl  der  geschäftsführenden  Gemeinderäte

Zur  Beurteilung  der  Gültigkeit  der  Stimmzettel  werden  beigezogen:

Das  Mitglied  des  Gemeinderates  Marcus  Eppensteiner  (Koza)

Das  Mitglied  des  Gemeinderates  Agnes  Schandl  (Koza)

Aufgrund  der  Aufteilung  der  Gemeindevorstandsmitglieder  wurde  von  der  Wahlpartei  Miteinander

Bürgermeister  Hannes  Koza  folgender  Wahlvorschlag  eingebracht  (§ 102  NÖ GO):

Wahlpartei:  Miteinander  Bürgermeister  Hannes  Koza  --- Markus  KERSCHBAUM

Der  Wahlvorschlag  der  Wahlpartei  Miteinander  Bürgermeister  Hannes  Koza  weist  die erforderliche  Anzahl

von  Unterschriften  auf.

Die mit  Stimmzettel  vorgenommene  Abstimmung  über  den  Wahlvorschlag  der  Wahlpartei  Miteinander

Bürgermeister  Hannes  Koza  ergibt:

abgegebene  Stimmen:  18

ungültige  Stimmen:  1

gültige  Stimmen:  17

Die  ungültigen  Stimmzettel  (leere  Kuverts)  werden  fortlaufend  nummeriert.  Die Ungültigkeit  ist wie  folgt  zu

begründen:

Stimmzettel  Nr. I : leer

Von  den  gültigen  Stimmzetteln  lauten:

auf  das  GemeinderatsmitgIied  Markus  KERSCHBAUM  17  Stimmzettel

Der  Gemeinderat  Markus  Kerschbaum  ist daher  zum  Mitglied  des  Gemeindevorstandes  gewählt  und  gibt

über  Befragen  an, dass  er die  Wahl  annimmt.

5. Wahl  des  Vizebürgermeisters

Es ist ein Vizebürgermeister  zu wählen  (§ 105  NÖ GO).

Zur  Beurteilung  der  Gültigkeit  der  Stimmzettel  werden  beigezogen:

Das  Mitglied  des  Gemeinderates  Markus  Kerschbaum  (Koza)

Das  Mitglied  des  Gemeinderates  Agnes  Schandl  (Koza)

3
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Der  Vizebürgermeister  ist aus  der  Mitte  der  geschäftsführenden  Gemeinderäte  zu wählen.  Es können

Wahlvorschläge  abgegeben  werden,  müssen  aber  nicht.

Es wurde  ein  Wahlvorschlag  für  Heinz  Peter  EWINGER  von Miteinander  Bürgermeister  Hannes  Koza

abgegeben.  Da dieser  am heutigen  Tag  nicht  anwesend  ist, wird  als Vizebürgermeisterin  Isabella

WOLFGER  vorgeschlagen.

Nach  Bewertung  und  Zählung  der  Stimmzettel  gibt  die  Vorsitzende  folgendes  Ergebnis  bekannt:

abgegebene  Stimmen:  18

ungültige  Stimmen:  2

gültige  Stimmen:  16

Die ungültigen  Stimmzettel  (leere  Kuverts)  werden  fortlaufend  nummeriert.  Die Ungültigkeit  ist wie  folgt  zu

begründen:

Stimmzettel  Nr. I : Es wurden  zwei  Stimmen  abgegeben,  somit  zwei  Namen  genannt,  wodurch  der

Wählerwille  nicht  eindeutig  erkennbar  ist.

Stimmzettel  Nr. 2: leer

Von  den  gültigen  Stimmzetteln  lauten:

auf  das  GemeindevorstandsmitgIied  Isabella  Wolfger  16  Stimmzettel

Da auf  das  Gemeindevorstandsmitglied  Isabella  Wolfger  mehr  als die Hälfte  der  gültigen  Stimmen,  nämlich

16, lauten,  gilt  dieses  als zur  Vizebürgermeisterin  gewählt.

Auf  Befragung  der  Bürgermeisterin  nimmt  Isabella  Wolfger  die  Wahl  an.

Ende  der  Sitzung:  18:51  Uhr

4
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Unterschriften

Die  Bürgermeist

Gemeindevorstand

Der  Vizebürgermeister:

Gemeinderäte

s
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